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Kurzbericht
zum Vortrag
am 2. Februar 2011

von Oswald Richter
(Foto: Oswald Richter)



Überall begegnen wir Baustellen 

auf Bahngelände - bei der BVG, 

der S-Bahn und DB Netze.

Wer finanziert das alles ?

Welche Gesetze und 

Regelungen dazu gibt es?
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Welche Rolle hat der 

Bund, welchen Einfluss 

haben die Länder?
Alle Fotos: O. Richter

Wie hat sich die 

„Bahnreform“ 

1993 / 1994 

ausgewirkt? 



 Weitere Grundsätze regeln ebenfalls Bundes-

gesetze. Für entsprechende Änderungen bzw. 

notwendige Kontrollen ist der Bund zuständig.
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 Die Vergabe öffentlicher Aufträge wird von den jeweils 

Zuständigen vorgenommen

 Die Zuständigkeit für den öffentlichen Personennah-

verkehr (ÖPNV ) ist vom Bund mit dem Regionalisie-

rungsgesetz auf die Länder übertragen worden.

 In der Regel haben die Bundesländer die Zuständigkeit 

für den Schienenpersonennahverkehr.

Verbandskollege Jörg Podzuweit erläuterte zuerst die 

Regelungen für  Zuständigkeiten in den gesetz-

lichen Rahmenbedingungen in Deutschland:

 Grundsätzliche Regelungen (Feststellung der

Daseinsvorsorge usw.) werden durch den

Bund getroffen, z. B. im Grundgesetz.

Alle Fotos: O. Richter



1993 wurde der Artikel § 87 e (4) im Grundgesetz neu gefasst. Er lautet:

Der Bund gewährleistet, dass dem Wohl der Allgemeinheit, insbesondere den 

Verkehrsbedürfnissen, beim Ausbau und Erhalt des Schienennetzes der Eisenbahnen des Bundes 

sowie bei deren Verkehrsangeboten auf diesem Schienennetz, soweit diese nicht den 

Schienenpersonennahverkehr betreffen, Rechnung getragen wird.

Das Nähere wird durch Bundesgesetz geregelt.

Gleichzeitig wurden einige neue Gesetze eingeführt:
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 Gesetz zur Zusammenführung und Neugliederung der Bundeseisenbahnen

(Bundeseisenbahnneugliederungsgesetz – BEZNG)

 Deutsche Bahn Gründungsgesetz (DBGrG)

 Eisenbahnneuordnungsgesetz (ENeuOG)

 Gesetz zur Regionalisierung des Öffentlichen Personennahverkehrs

(Regionalisierungsgesetz - RegG)

 Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes (BEVVG)



In der parlamentarischen und in der öffentlichen 

Diskussion über „Die Bahn“ wird angesichts der 

Störungen und Ausfälle im S-Bahn- und Fernverkehr 

die Frage nach der Verantwortung des Bundes und 

der Länder für die Finanzausstattung der 

Bahnen gestellt. Fachleute beziffern den Bedarf 

allein für die Bundesschienenwege auf jährlich fünf  

Milliarden Euro. Dieser Betrag wurde in den letzten 

Jahren nie erreicht (siehe Grafik rechts).
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In der Schweiz wird im Vergleich zu  

Deutschland ein Mehrfaches der Bahn 

für Investitionen zur Verfügung gestellt.

Quelle: Allianz pro Schiene, 2011
http://www.allianz-pro-schiene.de/presse/pressemitteilungen/2011/001-

verkehrsministerkonferenz-appell-spar-bahn/
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Diese Kurzfassung kann nur einen kleinen Teil des Vortrags wiedergeben.

Verbandskollege Jörg Podzuweit behandelte ausführlich unter anderem . . .

 Finanzierung der Bundesverkehrswege (Schienen, Straßen, Wasserwege)

 Bundesschienenwegeausbaugesetz (BSchwAG ) 

 Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV)

 Aufteilung der Regionalisierungsmittel nach § 8 Regionalisierungsgesetz

 Investitionen aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)

 Europäische Grundlagen zum Eisenbahnverkehr 

 die drei EU-“Eisenbahnpakete“

 neue ÖPNV-Richtlinie EG 1370/2007

 Sozial- und Qualitätsstandards in der EU-Richtlinie

 Änderungsbedarf für eine zukunftsorientierte Bahnpolitik

. . . und vieles andere mehr . . .
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Wir danken für Ihr Interesse.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Bezirk BFBahnen Berlin:

e-mail: BFBahnen@berlin.de

Weitere Hinweise auf unsere Veranstaltungen

finden Sie auch im Internet:

www.bfbahnen.de/

mailto:BFBahnen@berlin.de

